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Todtglüsingen, den 20. November 2020 

 

Liebe Eltern, 

 

turbulente Wochen liegen hinter uns und wie es scheint, werden auch die vor uns 

liegenden noch einiges an Ausdauer, Disziplin und Flexibilität bei hoffentlich bleibender 

positiver Grundeinstellung von uns allen abverlangen. 

 

Das MK hat in dieser Woche einen neuen Leitfaden für die Schulen herausgegeben, der 

neben einigen Ergänzungen zum Rahmenhygieneplan, einige Dinge noch einmal in den 

Vordergrund stellt, die ich Ihnen gerne mitteilen möchte: 

 

Das Szenario A wurde, abhängig vom Infektionsgeschehen, in 3 Stufen unterteilt. 

 

Derzeit befinden wir uns mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 in 7 Tagen in 

Stufe 3.   

 

 Eine Begleitung von Schülerinnen und Schülern, z. B. durch Eltern oder 

Erziehungsberechtigte, in das Schulgebäude und das Abholen innerhalb des 

Schulgebäudes sind grundsätzlich untersagt, und auf notwendige Ausnahmen zu 

beschränken. Erforderliche Informationen z. B. über die schulischen Leistungen 

einer Schülerin oder eines Schülers sind den Erziehungsberechtigten ggf. 

telefonisch mitzuteilen. 

 

 

 Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist jede geeignete textile oder textilähnliche 

Barriere, die aufgrund ihrer Beschaffenheit eine Ausbreitung von 

übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln durch Husten, Niesen und Aussprache 

verringert, unabhängig von einer Kennzeichnung oder zertifizierten 

Schutzkategorie. Die Mund-Nasen-Bedeckung ist nur geeignet, wenn sie Mund 

und Nase vollständig bedeckt und an den Rändern eng anliegt. Genutzt werden 

können auch partikel-filtrierende Halbmasken (FFP2/3-Masken) ohne Ventil. 

FFP2/3-Masken mit Ausatemventil dürfen nicht verwendet werden. Diese filtern 

nur die eingeatmete Luft und sind daher für den Fremdschutz nicht geeignet. 
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 Der Verzehr von Speisen im Klassenverband (z. B. Geburtstagskuchen, Schulobst) 

ist zulässig. Speisen und Lebensmittel sollen nicht frei zugänglich sein, damit die 

Schülerinnen und Schüler Lebensmittel, welche sie nicht selbst verzehren, auch 

nicht berühren. Hierzu sind vor Ort verschiedene Lösungen möglich, die auch von  

der Art der Bereitstellung abhängen, z. B.:  Hygienegerechte Portionierung 

durch eine Person auf individuellen Tellern  Entnahme z. B. mit Servietten 

 

 Der Ganztagsbetrieb bleibt zunächst erhalten, kann aber nicht mit dem 

Ganztagsangebot vor der Pandemie gleichgesetzt werden. Auch hier gilt es 

weiterhin, die Anzahl der Kontakte so gering wie möglich zu halten.  

 

 Der Präsenzunterricht ist vorrangig vor allen ergänzenden Angeboten. Hierzu 

gehört auch der Ganztag. Sollte dieser aufgrund von Personalmangel zeitweise 

nicht angeboten werden, wird die Schule Sie kurzfristig darüber informieren.  

 

 

Wir haben in dieser Woche unsere Kollegin Frau Graw in ihren Mutterschutz 

verabschiedet. Daher werden Ihre Kinder voraussichtlich am Dienstag einen 

veränderten Stundenplan erhalten. 

 

Ich wünsche Ihnen ganz viel Kraft in dieser unruhigen und aufgeregten Zeit. Seien Sie 

gewiss, dass wir jegliche Anstrengungen unternehmen, um einen weitgehend normalen 

Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten. Dafür ist es unabdingbar, dass sich alle auch 

weiterhin umsichtig und verantwortungsvoll an die Regeln halten, Maske tragen, wo sich 

unterschiedliche Kohorten begegnen und sich regelmäßig die Hände waschen. 

 

 

 

Ich wünsche Ihnen alles Gute und ein schönes Wochenende, 

 

 

 

Ilka Malten 
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